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Nach einer 17-stündigen Marathon-Sitzung einigten sich Union und SPD am 27.11. auf einen 185 Seiten starken Koalitions-

vertrag (vgl. den Entwurf unter www.cdu.de). Dabei konnte sich die SPD mit ihrer Hauptforderung auf Einführung eines

Mindestlohns offensichtlich durchsetzen. Der gesetzliche Mindestlohn soll 2015 kommen und bundesweit 8,50 Euro pro

Stunde betragen. Allerdings können die Tarifpartner in einer Übergangszeit bis 2017 auch Abschlüsse vereinbaren, die dar-

unterliegen. Die Höhe des allgemein verbindlichen Mindestlohns soll in regelmäßigen Abständen von einer siebenköpfigen

Kommission der Tarifpartner festgelegt werden. Die Mitglieder der Kommission werden von den Verbänden der Arbeitgeber

und Gewerkschaften benannt. Bei der Bestimmung der künftigen Höhen soll externer wissenschaftlicher Sachverstand hin-

zugezogen werden. Der Mindestlohn soll unter anderem nicht für Auszubildende und Praktikanten oder ehrenamtliche Tä-

tigkeiten, die im Rahmen der Minijobregelung vergütet werden, gelten. Auch eine stärkere Regulierung der Leiharbeit ist

vorgesehen (PM FAZ vom 27.11.2013). Demnach solle die Überlassung von Arbeitnehmern an eine Leiharbeitsfirma auf 18

Monate begrenzt werden. Nach neun Monaten soll es zudem eine gleiche Bezahlung für Leiharbeiter und Stammbelegschaft

geben. Bei der sog. Mütterrente einigten sich die Koalitionäre darauf, dass die Besserstellung älterer Mütter, die vor 1992

Kinder bekommen haben, zum 1.1.2014 eingeführt werden soll. Ferner soll eine „solidarische Lebensleistungsrente“ für Ge-

ringverdiener in Höhe von bis zu 850 Euro pro Monat ab 2017 kommen. Auch die Erwerbsminderungsrenten sollen verbes-

sert werden. Offengelassen wurde die personelle Besetzung der einzelnen Ministerien. Erwartet wird jedoch ein Wechsel im

Bundesarbeitsministerium, das von von der Leyen an Nahles gehen könnte.

Entscheidungen
Nicht amtliche Leitsätze
BAG: Keine Passivlegitimation des Insolvenz-

verwalters für Kündigungsschutzklage nach

Freigabe gemäß § 35 Abs. 2 InsO

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das

Vermögen des Arbeitgebers geht nach § 80

Abs. 1 InsO die Verwaltungs- und Verfügungsbe-

fugnis über die bestehenden Arbeitsverhältnisse

auf den Insolvenzverwalter über. Eine Kündi-

gungsschutzklage ist dann gegen den Insolvenz-

verwalter in seiner Eigenschaft als Partei kraft

Amtes zu richten, und zwar auch dann, wenn die

Kündigung noch vom Insolvenzschuldner erklärt

wurde. Übt der Schuldner nach Eröffnung des In-

solvenzverfahrens aber eine selbständige Tätig-

keit aus und gibt der Insolvenzverwalter diese

nach § 35 Abs. 2 InsO aus der Insolvenzmasse frei,

fällt die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis

mit Wirksamwerden der Freigabeerklärung auch

über die zu diesem Zeitpunkt bereits begründe-

ten Arbeitsverhältnisse an den Schuldner zurück.

Ab dann ist der Schuldner und nicht mehr der In-

solvenzverwalter passiv legitimiert für eine Kündi-

gungsschutzklage. Der Kläger war seit 6.5.2010

beim Schuldner, der als Einzelunternehmer einen

Kurier- und Kleinsttransportbetrieb führte, als

Kraftfahrer beschäftigt. Am 15.5.2010 kündigte

der Schuldner das Arbeitsverhältnis mit dem Klä-

ger außerordentlich. Am 20.5.2010 wurde das In-

solvenzverfahren eröffnet und der Beklagte zum

Insolvenzverwalter bestellt. Einen Tag später er-

klärte der Beklagte gegenüber dem Schuldner,

dass er die von ihm ausgeübte selbständige Tätig-

keit nach § 35 Abs. 2 InsO aus der Insolvenzmasse

freigebe. Mit seiner am 1.6.2010 beim Arbeitsge-

richt eingegangenen Klage will der Kläger gegen-

über dem Insolvenzverwalter festgestellt wissen,

dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung

nicht fristlos, sondern ordentlich beendet wurde.

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben.

Das Landesarbeitsgericht hat die Klage abgewie-

sen und die Revision zugelassen. Die Revision des

Klägers hatte vor dem Sechsten Senat des Bun-

desarbeitsgerichts keinen Erfolg. Das Landesar-

beitsgericht hat die Klage zu Recht mangels Pas-

sivlegitimation des Insolvenzverwalters abgewie-

sen.

BAG, Urteil vom 21.11.2013 – 6 AZR 979/11
(PM BAG vom 21.11.2013)

BAG: Insolvenzanfechtung von Lohnzah-

lungen durch ein Schwesterunternehmen

Die Insolvenzordnung gibt dem Insolvenz-

verwalter mit den Anfechtungstatbeständen in

§§ 129 ff. InsO eine Handhabe, vor Eröffnung des

Insolvenzverfahrens vorgenommene, ungerecht-

fertigte Schmälerungen der Insolvenzmasse rück-

gängig zu machen. Nach § 131 InsO kann eine

Rechtshandlung u. a. dann angefochten werden,

wenn eine Forderung eines Insolvenzgläubigers

erfülltworden ist, ohnedass erdies „in derArt“ be-

anspruchen konnte. Dann liegt eine inkongruente

Deckung vor. Weist der Schuldner einen Dritten

an, die geschuldete Leistung gegenüber dem

Gläubiger zu erbringen, bewirkt die Zahlung im

Regelfall eine inkongruente Deckung, weil die Er-

füllungnicht „inderArt“ erfolgt, inder siegeschul-

det ist. Das gilt auch, wenn der Schuldner und der

Dritte SchwesterunternehmensindodereinenGe-

meinschaftsbetriebunterhalten. Etwas anderes ist

nur dann anzunehmen, wenn die Zahlung auf ei-

nerdreiseitigen, insolvenzfest getroffenenAbrede

beruht. Der Kläger war bis zum 31.1.2009 bei der

Schuldnerin als Polier beschäftigt. Über das Ver-

mögen der Schuldnerin wurde auf Antrag vom

19.1.2009 das Insolvenzverfahren eröffnet und

der Beklagte zum Insolvenzverwalter bestellt. Der

alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer der

Schuldnerin war zugleich alleiniger Gesellschafter

und Geschäftsführer eines Schwesterunterneh-

mens. Die Schuldnerin führte hauptsächlich Auf-

träge dieses Unternehmens aus. Beide Unterneh-

men unterhielten denselben Geschäftssitz, nutz-

ten denselben Geschäftsraum und führten Ver-

rechnungskonten. Vom 30.10.2008 bis zum

12.1.2009 erhielt der Kläger fünf Zahlungen über

insgesamt 3656,75 Euro vomKonto des Schweste-

runternehmens als Entgelt für August bis Oktober

2008. Der Beklagte hat diese Zahlungen u. a. nach

§ 131 InsO angefochten und mit seiner Widerkla-

ge die Rückzahlung zurMasse verlangt. Der Kläger

hat geltend gemacht, er habe diese Zahlungen

nicht als verdächtig empfunden,weil Lohnzahlun-

gen durch das Schwesterunternehmen nicht un-

üblich gewesen seien und er auch für dieses tätig

geworden sei. Das Landesarbeitsgericht hat, an-

ders als das Arbeitsgericht, eine Rückzahlungs-

pflicht des Klägers verneint; die Zahlungen hätten

eine kongruente Deckung bewirkt. Auf die Revi-

sion des Beklagten hat der Sechste Senat des Bun-

desarbeitsgerichts das Berufungsurteil aufgeho-

ben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das

Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Dieses hat

zu Unrecht angenommen, dass eine kongruente

Deckung deshalb vorliege, weil die Unternehmen

im Ergebnis alles aus einem „Topf“ entnommen

hätten. Diese Annahme widerspricht wesentli-

chen Grundgedanken des Insolvenzverfahrens,

das rechtsträgerbezogen ausgestaltet ist. Es ist

noch aufzuklären, ob eine Gläubigerbenachteili-

gung erfolgt ist, ob die Schuldnerin zahlungsunfä-

hig war und ob weitere Anfechtungstatbestände

erfüllt sind.

BAG, Urteil vom 21.11.2013 – 6 AZR 159/12

(PM BAG vom 21.11.2013)

Armin Fladung, Verant-

wortlicher Redakteur

im Arbeitsrecht
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